
1. Die Bestimmung der Mühewaltungsgebühr in der vollen
Höhe der außergerichtlichen Einkünfte nach § 34 Abs 1
GebAG setzt voraus, dass der Sachverständige auf
Zahlung aus Amtsgeldern verzichtet. Sinn dieser Be-
dingung für die ungekürzte Mühewaltungsgebühr ist nur
der Schutz des Bundesschatzes, wenn sich später her-
ausstellt, dass der Zahlungspflichtige nicht zahlt, vor al-
lem aber nicht zahlen kann. Es soll klargestellt werden,
dass der Sachverständige in diesem Fall das Solvenz-
risiko trägt.

2. Hat der Kläger die Bereitschaft zur Direktzahlung an
den Sachverständigen nochmals in seiner kritischen
 Äußerung zur Gebührennote des Sachverständigen
wiederholt und der Sachverständige die Frage, von wem
er sein Geld bekommen soll, trotz wiederholter Äuße-
rungen und Gegenäußerungen zur Gebührennote über-
haupt nie releviert, sondern offenbar die angekündigte
Direktzahlung der Partei akzeptiert, so ist von einem
schlüssigen (konkludenten) Verzicht des Sachver -
ständigen auf die Zahlung aus Amtsgeldern auszuge-
hen.

3. Zur Durchführung einer orthopädischen Untersuchung
benötigt der ärztliche Sachverständige beide Hände,
fallweise muss er Maßband und einen Reflexhammer
bedienen. Daher ist die Verwendung eines Diktiergeräts
äußerst mühsam. Durch die Hinzuziehung einer
Schreibkraft ist es ihm möglich, die Untersuchung in
kürzerer Zeit zu bewerkstelligen. Die dafür verrechne-
ten Hilfskraftkosten von € 15,90 sind gerechtfertigt (§ 30
GebAG).

4. Dem Sachverständigen ist nach § 30 GebAG auch ein
Ordinationspauschale von € 20,– zuzusprechen.

5. Die digitale Bearbeitung und Integration der Röntgen-
aufnahmen war notwendig, weil die Bilder von schlech-
ter Qualität waren und vor der Analyse und Integration
in das Gutachten zunächst einer Bearbeitung bedurften
(Honorierung nach § 34 Abs 1 GebAG).

6. Verzeichnet der Sachverständige seine Gebühr nach
§ 34 Abs 1 GebAG und erliegt kein Kostenvorschuss
der Parteien, so hat das Gericht bei der Gebührenbe-
stimmung zwingend auszusprechen, welche Partei zur
Zahlung der Gebühren an den Sachverständigen ver-

pflichtet ist (§ 42 Abs 1 GebAG). Dabei handelt es sich
um einen nach dem Gesetz anfechtbaren Ausspruch.

OLG Wien vom 28. Juni 2010, 12 R 101/10a

Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Erstgericht die
Gebühren des orthopädischen Sachverständigen Dr. N. N.
für die Erstellung seines Gutachtens vom 14. 7. 2009 wie
folgt bestimmt:

1) Befundung von Röntgenbildern 
(€ 15,50 je Aufnahme) € 124,–

2) Gutachtensstudium bzw Aktenstudium 
(§ 36 GebAG) € 27,50

3) Ausführliche orthopädische Untersuchung, 
Befund, Gutachten (§ 34 GebAG) € 350,–

4) Barauslagen (Porti, Telefonate) 
(§ 31 GebAG) € 14,50

5) Schreibgebühr (Urschrift, 3 Durchschriften) 
(§ 31 GebAG) € 102,60

6) Zeitversäumnis für Aktenrückstellung/
Postweg (§ 32 GebAG) € 15,20

7) Kosten Schreibkraft zur Befundaufnahme 
während der Untersuchung (§ 30 GebAG) € 15,90

8) Ordinationspauschale (§ 30 GebAG) € 20,–
9) Digitale Integration der Röntgenaufnahmen 

(§ 34 GebAG) € 200,–
€ 869,70

zzgl 20 % USt € 173,94
€ 1.043,64

Zur Begründung führte es, soweit für das Rekursverfahren
von Relevanz, aus, dass der Sachverständige für die Un-
tersuchung und die Erstattung von Befund und Gutachten
auf Grundlage des § 34 GebAG einen Betrag von € 650,–
geltend gemacht habe. Entgegen der Ausführungen des
Klägers sei wegen der Differenzierung nach der Verfah-
rensart aufgrund der GebAG-Novelle im Zivilverfahren die
Gebühr für Mühewaltung in voller Höhe der außergerichtli-
chen Einkünfte des Sachverständigen zu ermitteln, wenn
keine Verfahrenshilfe gewährt worden sei und der Sach-
verständige auf Auszahlung aus Amtsgeldern verzichtet
habe. Da dem Sachverständigen im Bestellungsbeschluss
mitgeteilt worden sei, dass sich der Kläger zur Direktzah-
lung verpflichtet habe und er sich nicht dagegen ausge-
sprochen habe, sei von einem schlüssigen Verzicht auf die
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Auszahlung aus Amtsgeldern auszugehen (vgl Kram-
mer/Schmidt, SDG – GebAG3, § 37 GebAG E 36). Die
 Gebühr des Sachverständigen sei daher nach § 34 Abs 1
GebAG zu bemessen, wobei das Erstgericht im Hinblick 
auf den Sachverständigen bekannt gegebenen Gesamt -
arbeitsaufwand von 3,5 Stunden hinsichtlich dieser Teil-
position einen Betrag von € 350,– für angemessen erachte.
Die Beiziehung einer Schreibkraft sei für die Befundauf-
nahme unumgänglich notwendig gewesen. Auch das vom
Sachverständigen geltend gemachte Ordinationspauschale
sei antragsgemäß zuzusprechen gewesen, da es die Ak-
tenführung, das Anlegen des Handaktes, die Terminkoor-
dination und Evidenthaltung der Fristen sowie das Anferti-
gen von Kopien abgelte und es sich somit um Kosten
handle, die der Sachverständige für die Arbeitsleistung sei-
ner Hilfskräfte aufwenden müsse und die nach § 30 GebAG
zu ersetzen seien. Die digitale Bearbeitung und Integration
der Röntgenaufnahmen in das erstattete Gutachten seien
nach § 34 GebAG antragsgemäß abzugelten gewesen.
Diese Bearbeitungen seien nicht mit der Schreibgebühr
nach § 31 GebAG abgegolten, da es sich nicht um eine not-
wendigerweise und typisch mit der schriftlichen Errichtung
des Gutachtens verbundene Tätigkeit handle. Vielmehr sei
es eine zusätzliche Leistung, die der Sachverständige zu
erbringen gehabt habe, da die Bilder von schlechter Quali-
tät gewesen seien und vor der Analyse und Integration in
das Gutachten zunächst einer Bearbeitung bedurft hätten.

Gegen die Position 3 (€ 350,– für ausführliche orthopädi-
sche Untersuchung, Befund, Gutachten [§ 34 GebAG]), 7
(€ 15,90 für Kosten Schreibkraft zur Befundaufnahme wäh-
rend der Untersuchung [§ 30 GebAG]), 8 (€ 20,– für Ordi-
nationspauschale [§ 30 GebAG]) und 9 (€ 200,– für digitale
Integration der Röntgenaufnahmen [§ 34 GebAG]) richtet
sich der ersichtlich aus dem Anfechtungsgrund der unrich-
tigen rechtlichen Beurteilung erhobene Rekurs des Klägers
mit dem Abänderungsantrag, den Betrag hinsichtlich der
Position 3 mit € 33,90 (statt € 350,–) und hinsichtlich der
Postition 7, 8 und 9 jeweils keine Gebühr zu bestimmen
(statt € 15,90, € 20,– und € 200,–), sodass sich unter Hin-
zurechnung der übrigen vom Erstgericht bestimmten und
unbekämpft gebliebenen Positionen eine Gesamtgebühr
von € 381,24 (inklusive USt) errechnet.

Weder die Beklagte noch der Sachverständige beteiligten
sich am Rekursverfahren.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

Zur Position 3 (Mühewaltungsgebühr für die ausführliche
orthopädische Untersuchung, Befund und Gutachten nach
§ 34 GebAG):

Der Rekurs meint, der Sachverständige habe keine Erklä-
rung abgegeben, dass er mit der Direktzahlung der ange-
sprochenen Gebühr durch die Parteien einverstanden sei,
was als Verzicht auf die Berichtigung aus Amtsgeldern auf-
gefasst werden könne, obwohl er spätestens in seiner Äu-
ßerung vom 23. 10. 2009 eine derartige Erklärung abgeben

hätte können. Mangels Verzichts des Sachverständigen auf
die Berichtigung aus Amtsgeldern sei die Gebühr daher
nach § 43 Abs 1 Z 1 lit b GebAG mit lediglich € 33,90, und
nicht nach § 34 Abs 1 GebAG wie vom Erstgericht mit
€ 350,– zu bestimmen.

Auch nach Ansicht des Rekursgerichtes ist von einem kon-
kludenten Verzicht des Sachverständigen auf die Zahlung
aus Amtsgeldern auszugehen. Die Bestimmung der Mühe-
waltungsgebühr in der vollen Höhe der außergerichtlichen
Einkünfte nach § 34 Abs 1 GebAG setzt voraus, dass der
Sachverständige auf Auszahlung aus Amtsgeldern ver-
zichtet. Sinn dieser Bedingung für das Gebührensplitting ist
nur der Schutz des Bundesschatzes, der nicht zur Kasse
gebeten werden soll, wenn sich später herausstellt, dass
die zahlungspflichtige Partei nicht zahlt, vor allem aber nicht
zahlen kann. Es soll klargestellt werden, dass der Sach-
verständige das Solvenzrisiko trägt. Die Judikatur hat auch
einen konkludenten Verzicht auf die Zahlung aus Amtsgel-
dern akzeptiert (vgl etwa die vom Erstgericht zitierte Ent-
scheidung in Krammer/Schmidt, aaO, § 37 GebAG E 36).
Für einen konkludenten Verzicht auf die Zahlung aus Amts-
geldern spricht im vorliegenden Fall auch, dass der Kläger
die Direktzahlung an den Sachverständigen nochmals in
seiner ersten kritischen Äußerung zur Gebührennote des
Sachverständigen (jener vom 15. 10. 2009) wiederholt hat
(„Die Direktzahlung allfälliger Sachverständigengebühren
wird zugesichert.“) und der Sachverständige die Frage, von
wem er sein Geld bekommen soll, trotz wiederholter Äuße-
rungen und Gegenäußerungen zur Gebührennote über-
haupt nie releviert, sondern offenbar die angekündigte und
angebotene Direktzahlung akzeptiert. 

Die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Gebührenbe-
stimmung nach § 34 Abs 1 GebAG vorliegen, ist daher zu
bejahen. 

Zu den übrigen angefochtenen Positionen 7, 8 und 9:

Nach § 30 GebAG sind dem Sachverständigen die Kosten
für Hilfskräfte so weit zu ersetzen, als deren Beiziehung
nach Art und Umfang seiner Tätigkeit unumgänglich not-
wendig ist.

Die mit € 15,90 bestimmten Kosten der Schreibkraft zur Be-
fundaufnahme während der Untersuchung sind nicht zu be-
anstanden. Der Sachverständige hat nachvollziehbar dar-
gelegt, dass er zur Durchführung der orthopädischen Un-
tersuchung beide Hände benötigt, fallweise auch ein Maß-
band und einen Reflexhammer und daher die Verwendung
eines Diktiergerätes äußerst mühsam ist. Durch die Hinzu-
ziehung der Schreibkraft ist es ihm möglich, die Untersu-
chung in kürzerer Zeit, im vorliegenden Fall in etwa 20 Mi-
nuten zu bewerkstelligen. Im gegenständlichen Fall sei die
Schreibkraft auch tatsächlich anwesend gewesen. 

Gestützt auf § 30 GebAG erscheint auch die Bestimmung
der Ordinationspauschale mit € 20,– gerechtfertigt (vgl SV
2005/2, 118). 
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Hinsichtlich der Position 9 (digitale Integration der Röntgen-
aufnahmen) hat der Sachverständige seine damit in Zu-
sammenhang stehenden Tätigkeiten in seinen Stellungnah-
men nachvollziehbar dargelegt. Dass das Erstgericht dem
folgend die diesbezüglichen Gebühren ebenfalls nach § 34
Abs 1 GebAG bestimmt hat, ist aus den vom Erstgericht ge-
nannten Gründen, auf die nach § 526 Abs 3 iVm § 500a
ZPO verwiesen werden kann, nicht zu beanstanden.

Dem Rekurs war daher ein Erfolg zu versagen.

Verzeichnet der Sachverständige seine Gebühr nach § 34
Abs 1 GebAG (Gebührensplitting) und verzichtet er auf Be-
zahlung aus Amtsgeldern, obwohl kein Kostenvorschuss
der Parteien erliegt, so hat das Gericht nach der zwingen-
den Bestimmung des § 42 Abs 1 GebAG bei der Gebüh-
renbestimmung auszusprechen, welche Partei zur Bezah-
lung der Gebühren an den Sachverständigen verpflichtet
ist (Krammer/Schmidt, aaO, § 42 GebAG E 4). Dabei han-
delt es sich um einen nach dem Gesetz anfechtbaren Aus-
spruch, den das Erstgericht nachzuholen haben wird. 

Ein Kostenersatz fände im Gebührenbestimmungsverfah-
ren selbst im Falle des Erfolges eines Rechtsmittels nicht
statt (§ 41 Abs 3 GebAG).

Übertragung eines
 Obduktionsprotokolls –
Schreibgebühr nach § 31
Abs 1 Z 3 GebAG und
 Hilfskraftkosten nach 
§ 30 Z 1 GebAG
1. Die Übertragung eines in Echtzeit aufgenommenen Pro-

tokolls, das während der ganzen Obduktion in der Dauer
von zwei Stunden angefertigt wird, ist nicht mit der
Übertragung eines Diktats vergleichbar, das kompri-
miert in ein Diktiergerät gesprochen wird. Es handelt
sich vielmehr um einen Aufwand, der einer Hilfskraft
entspricht, die während der gesamten Obduktionsdauer
im Seziersaal anwesend ist.

2. Dieser Aufwand ist durch die Schreibgebühr nach § 31
Abs 1 Z 3 GebAG nicht entsprechend abgegolten,
 sodass in dieser konkreten Fallkonstellation zusätzlich
zur Schreibgebühr auch zwei Stunden einer Schrift-
führerin zur Protokollübertragung zu honorieren waren
(2 x € 30,– nach § 30 Z 1 GebAG).

OLG Wien vom 6. Mai 2010, 17 Bs 125/10x

Am 4. 9. 2009 bestellte die Staatsanwaltschaft Wien Dr.
N. N. zum Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Ge-

richtsmedizin und erteilte ihm den Auftrag, ehestmöglich
Befund und Gutachten zur Todesursache sowie zur Frage
eines Fremdverschuldens am Tod der am 3. 9. 2009 ver-
storbenen H. M. zu erstatten.

Für seine daraufhin erbrachten Leistungen begehrte der
Sachverständige mit Gebührennote vom 4. 2. 2010 den Be-
trag von € 2.169,84, wobei einerseits € 60,– gemäß § 30
Abs 1 GebAG für zwei Arbeitsstunden einer Schriftführerin
zwecks Protokollübertragung, andererseits gestützt auf
§ 31 Abs 3 GebAG eine Schreibgebühr für 12 Seiten Ur-
schrift und Durchschrift in der Höhe von insgesamt € 31,20
verzeichnet wurden.

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die Gebühren des Sachverständigen mit € 2.097,90
und führte aus, es sei nicht zulässig, zusätzlich zur Schreib-
gebühr nach § 31 Abs 1 Z 3 GebAG Kosten für die Beizie-
hung von Hilfskräften gemäß § 30 Abs 1 GebAG für eine
Schreibkraft zu verzeichnen, sodass die vom Sachverstän-
digen geltend gemachten Kosten für die Protokollübertra-
gung in der Höhe von € 60,– bereits in der verrechneten
Schreibgebühr nach § 31 Abs 1 Z 3 GebAG inbegriffen
seien. 

Der dagegen erhobenen Beschwerde des Sachverständi-
gen kommt Berechtigung zu.

Nach ständiger Judikatur kann ein Sachverständiger für
das Reinschreiben von Befund und Gutachten nur die Ge-
bühr nach § 31 Z 3 GebAG, nicht aber auch die Kosten für
die Beiziehung von Hilfskräften nach § 30 GebAG bean-
spruchen (vgl Krammer/Schmidt, SDG – GebAG3 [2001]
§ 31 GebAG Anm 2, § 30 GebAG E 24; hg 14 R 208/04t).

Dieser Judikatur liegt allerdings, soweit überschaubar, die
Übertragung eines – komprimiert – in ein Diktiergerät ge-
sprochenen Diktats zugrunde, nicht aber die Übertragung
eines Diktats, das über die gesamte Dauer einer Leichen-
öffnung in ein mitlaufendes Tonbandgerät gesprochen wird. 

Der Sachverständige releviert in seiner Beschwerdeaus-
führung, dass er als Obduzent unmittelbar und direkt wäh-
rend seiner Befundaufnahme die Unzahl der erhobenen
Daten zu Protokoll geben müsse und es ihm auch nicht zu-
mutbar sei, während einer Obduktion dutzende Male die
Handschuhe zu wechseln, um in ein Diktafon sprechen zu
können. Es müsse daher während der gesamten Dauer der
Befundaufnahme ein Tonband mitlaufen und später über-
tragen werden. Die Dauer der Protokollverfassung nehme
daher etwa gleich viel Zeit in Anspruch wie die Obduktion
selbst. 

Es gebe zwar am Markt bereits digitale Diktiergeräte, die
bei Unterbrechung eines akustischen Reizes auch die Auf-
nahme unterbrechen würden, diese seien jedoch im Rah-
men eines Obduktionsbetriebes nicht einsetzbar, da sie
sich bei jeglichem Störgeräusch wie zB Sägen, Geräusch
des Wassers beim Duschen der Organe etc wieder aktivie-
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